
376 Dokumentatıion

keine geeigneten Instrumente se1en, dıe Legıitimation und Artikels 43, wonach sıch alle UN-Mitglieder verpiflichten,
Handlungsfähigkeıit der repräsentatıv-parlamentarıschen „dafß S1€e nach Maisgabe e1nes oder mehrerer Sonderab-
Demokratie verstärken. Es esteht vielmehr dıe kommen dem Sicherheitsrat auf se1n Ersuchen Streitkräf-
Gefahr, da{ß S1Ee dıe Bedeutung des Parlaments verringern 7A00 Vertügung stellen“. Fur u1l5 1St das nach nahezu
und die Funktions- und Integrationstähigkeit der treiheit- unbestrittener Rechtsauffassung durch Artıikel des
lıchen demokratischen Grundordnung der Bundesrepu- Grundgesetzes ermöglıcht. Er bestimmt, da{$ der Bund
bliık insgesamt beeinträchtigen.“ sıch 7Aube Wahrung des Friedens eiınem 5System zegenseılt1-

CI kollektiver Siıcherheit einordnen und hierbei 1ın die
Eıinsatz der Streitkräfte ZUY Durchsetzung der mölker- Beschränkung seıner Hoheitsrechte einwillıgen kann.
rechtlichen Achtung des Krıeges Irotz dieser Verfassungslage halt dıe politische Diskus-

Dıie völkerrechtliche Achtung des Krıeges durchzusetzen S10N über die VO Grundgesetz CZOBCNCNHN Grenzen für
eınen Eınsatz deutscher Streitkräfte Deshalb mussen1St e1in Element der Friedenspolıtik der Staatengemeın- Bundestag und Bundesrat sıch eıner polıtischen Bnschaft. Iiese mMUu ıIn der Lage se1n, eiınem Staat, der mıt scheidung durchringen un die Verfassung gegebenen-Waitengewalt den Frieden bricht, eNIZEZSCNZULFELEN und talls durch 1ne Klarstellung erganzen.„dıe Z Wahrung oder Wiıederherstellung des Weltfrie-

dens und der internationalen Siıcherheit ertorderlichen SchlufßMa{finahmen durchzuführen“ Diese Bestimmung des
Artıikels der UN-Charta steht ın Eınklang mıiıt der est- Vor zweı Jahren, Maı 1989 hat dıe Vollversammlung
stellung der Pastoralkonstitution „Gaudıum eli SPESE des des Zentralkomitees der deutschen Katholiken Zzu

Jl Vatıkanums: „ES lıegt autf der Hand, da WIr mIt allen Jahrestag der Annahme des Grundgesetzes ıhrer ber-
Kräften den Zeıtpunkt vorbereıten mussen, dem durch ZCUZUNG Ausdruck vegeben, da{fß diese Verfassung sıch
UÜbereinkunft der Natıonen jeder Krıeg schlechthin ViG1e= ewaährt hat In ıhrer Erklärung heifßt „U_nser Grund-
boten werden kann. Dazu 1St treılich erforderlıch, da{fß ZESELIZ wurde veschaftfen AUS gemeınsamen Überzeugun-
1ne VO  . allen 1anerkannte eltautorıität eingerichtet wiırd, CIl aller polıtıschen Kräften, die nach dem 7 weıten Welt-
die über wirksame Miıttel verfügt, für alle Sıcherheıt, krieg 1ın UuUNseTEeIM Land eınen treiheıitliıchen Staat errichte-
Wahrung der Gerechtigkeıit und Ehrftfurcht VOTLT den Rech- ten und dessen sıcherem Bestand dadurch beigetragen
ten gyarantıeren“ (Nr 82) haben, da{ß S1€ Lehren Aaus dem Vertall der Republık VO

Mıt Recht wırd ZESAQT, da{ß$ eın Krıeg keıne polıtıschen Weımar und den Schrecken der nationalsozialıstischen
Probleme OST Notwendiıg 1STt eshalb Zuerst ıne der Herrschaft O  N Die allen Demokraten gemeınsamen
Kriegsgefahr vorbeugende Friedenspolitik. Wenn aber eın Überzeugungen beziehen sıch auf dıe Grundsätze und
Staat durch Anwendung VO  S Gewalt dıe Möglichkeit, Grundlagen der Staatsordnung. Meınungsverschiedenhei-
polıtısche Probleme polıtısch lösen, versperrt, MUu ÜCM Ja Gegnerschaft 1n einzelnen Fragen der Polıitik sınd
Z Frieden e  WUu werden, damıt Polıtık wıeder selbstverständlich. DDenn dıie Grundsätze betreffen dıe Art
möglıch wiırd. [)as schliefßst außerstentalls, also WenNnn alle und Weıse, W1€ ıne Gesellschaft fre1 und in Frieden leben
anderen Möglıchkeıiten der dıplomatischen, polıtıschen kann.“ Deshalb bekannte sıch die Vollversammlung Aa4US-

und wirtschaftlichen Sanktionen sıch als unwırksam drücklich ZUur repräsentatıven Demokratie, welche auf die
erweısen, den Eınsatz VO  = Waffengewalt ın den Grenzen Zustimmung und das Vertrauen der Bevölkerung ANZC-
der Verhältnismäßigkeıit der Miıttel nıcht A4US hne dieses wıesen un deren Finfluf(ß auf vielfaltige Weıse geÖffnet
1ufßerste Miıttel ware die Staatengemeinschaft erprefßsbar. ISt, ZuUur Rechtsstaatlichkeıt, A0 Sozjalstaatlichkeit und ALG

Wenn die Bundesrepublık Deutschland zogert, sıch Bundesstaatliıchkeit. Eın Staat, der die Menschenwürde
dem dafür ertorderlichen internatiıonalen Eınsatz achtet und dessen UOrgane Recht und (sesetz unterworten
beteiligen, kann, W as bısher I} MS GCHEGI: Schuld sınd, se1l auch den Herausforderungen MIISETECN eıt
Ausbruch des /weıten Weltkrieges yebotene Zurückhal- vgewachsen.
Lung Wal, Jetzt als Vorwand mıf$verstanden werden, die An diıeser Tatsache hat sıch dadurch, da{fß „Deutschlands
Lasten der kollektiven Sıcherheit nıcht mıtzutragen. Einheıit und Freiheit vollendet sınd“, nıchts geandert.
IDE dıe Bundesrepublık, ohne Vorbehalte erklären, den Deshalb WIr heute Bekenntnis und rufen,
Vereıinten Natıonen beigetreten ISt, hat sS1e sämtlıche W1€e damals, alle Staatsbürger auf, aktıv dazu beizutragen,
Bestimmungen der UN-Charta anerkannt, auch die des dıe Grundsätze MMM SCHET: Verfassung mıt Leben erfüllen.

Der „Ratschlag“ der EKD-Arbeitsgruppe
In der Denkschriuft „Evangelische Kırche und freiheit- 1n werden die Christen Recht aufgefordert, den Staat

lıche Demokratie“ hat der deutsche Protestantısmus 1985 des Grundgesetzes als Angebot un: Aufgabe anzuneh-
IMNECN, dıe esondere ähe der demokratıschen, rechts-1ne grundsätzlıche Bestimmung selnes Verhältnisses Z

rechts- und soz1alstaatlıchen Demokratie vorgelegt. [Dar- und soz1ıalstaatlıchen Strukturen ZAUIE christlichen Jau-
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sondern fortzuentwickeln, sollte den Stil der Retftorm-ben erkennen und ıhre staatsbürgerliche Mıtverant-
wortung W1€ eınen Beruf begreifen. diskussion pragen.
Be1 den Veranstaltungen Z 40jährigen Bestehen des b) und ın welcher Weıse das Grundgesetz tortzuent-
Grundgesetzes ebenso W1e€e beim Umbruch 1n der DD  Z wiıickeln ISt, hangt auch davon aD, welche Erwartungen
wurde deutlich, da{ß das Grundgesetz iınzwischen be] den 1ne Vertfassung gestellt werden. Das Grundgesetz hat
Deutschen breıite Wertschätzung genefst. Immer mehr sıch als praktıkables Instrument für den Autbau eıner fre1i-
Burger haben seınen Lebenswert erkannt. Dıi1e deutsche heıitlıchen Demokratie bewährt, ındem neben den
Eınıgung sollte für dıe evangelısche Kırche Anlaß se1n, Organisationsvorschriften für die Verfassungsorgane VOT

diese staatsbürgerlıche Einstellung stärken. Dıie Kırche allem eınen Katalog VO  S Freiheits- und Gleichheitsrech-
sollte mıithelten, den Burgern dıe bewährten demokratiı- ten vorgesehen hat, deren Erfüllung durch Inan-
schen, töderalıstischen, rechts- und soz1alstaatliıchen spruchnahme der Gerichte CrIZWUNSCH werden kann. DDar-
Strukturen nahezubringen und das Einverständnis dar- über hinaus enthält grundsätzliche Aussagen ZAUE VMer=-
über testigen, da{ß künftige Verfassungsentwicklungen ständnıs un: den Aufgaben des Staates. diese
keinestalls hınter diesen Strukturen zurückbleiben dür- erganzt und durch Staatszıelbestiımmungen erweıtert
fen werden sollten, 1st strıttıg und MUuU der Diskussion über-

lassen leiben. Schon Enttäuschungen über 1ne Kluft
Die gebotene Annahme der rechts- und so71alstaatlı-

chen Demokratie hat heilßt zutreffend 1ın der zwıschen Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit
entgegenzuwiırken, sollte Klarheıit darüber bestehen, daerwähnten Denkschriuft „notwendıgerweıse den Cha- sıch Grundrechte und Staatszıelbestimmungen nachrakter kritischer Solıdarıtät mıt eiıner verbesserungstähl- Funktion und Wırkungskraft unterscheiden. uch wırd

gCNH, aber auch verbesserungsbedürftigen Ordnung“. Sıe bedenken se1N, W1€ sıch dıe verfassungsrechtliche est-schliefßt dıe Aufgabe e1n, dıe Demokratie MIt Leben
erftüllen und fortzuentwickeln, da S1Ce un: schreibung VO Zielen polıtischen Handelns auf das

Gewicht der gyesetzgebenden Gewalt eınerseılts und der
neuartıgen Fragen und Herausforderungen besser gerecht rechtsprechenden Gewalt andererseıts auswirkt.werden kann. Entsprechend diesem offenen und dynamı- ©) Unbeschadet der Emptehlung eıner möglıchst breıitenschen Verfassungsverständnıis 1sSt ın der Vergangenheıt Reformdiskussion werden LLUTr solche Fortentwicklungenwıederholt durch die Gesetzgebug und auch durch dıe
Rechtsprechung Fortentwicklungen gekommen. Nun- 1ın das Grundgesetz aufzunehmen se1N, über die eın bre1i-

ter ONSsenNs erreicht werden annn Fıne Verfassung sollmehr wiırd 1 Eınıgungsvertrag den gesetzgeberischen
Körperschaften des vereıiınten Deutschland empfohlen, und kann nıcht jede Streitirage regeln, sondern mMuUu für
sıch innerhalb der nächsten zweı Jahre mıt den 1mM /7usam- möglıchst viele Staatsbürger und alle demokratischen

Kräfte als Staatsgrundgesetz akzeptierbar se1in. Idiesesmenhang mMIt der deutschen Eınıgung aufgeworfenen Fra-
SCI1 AARUE Änderung oder Erganzung des Grundgesetzes Ertordernis erleichtert die Bereitschaft, sıch auf iıne

Retformdiskussion einzulassen. W as akzeptierbar undbefassen. Die Synode des Bundes der Evangelıschen Kır-
chen der früheren DD  Z hat dazu aufgefordert, auf die konsensfahig 1Ist; kann nıcht VO  . vornhereın vermutet,
ME geschichtliche Herausforderung mıt einer Ort- sondern 1L1UTI als Ergebnıis der Diskussion testgestellt W GT1 -

den Bestimmte Antworten aut strıttıge polıtische Fragenschreibung der Verfassung antworten, 1ine Verfas-
sungsdıskussıon ın Gang sSEeIlzen un: bıs eiınem nıcht iın der Verfassung testzuschreiben bedeutet, diese

Fragen für demokratische MehrheitsentscheidungenVolksentscheid über 1nNe veränderte Verfassung offenzuhalten, dıe ihrerseılits durch ebensolche Entschei-tühren
dungen veränderbar Sind.

Im Rahmen e1nes solchen Reformprozesses, be1l dem auch
der Prozef(ß der europäıschen Eınıgung 1mM Blick leiben WDas Staatsvolk sollte als rar der Staatsgewalt nıcht

11UT der wünschenswerten Verfassungsdiskussion, SCOII=
mufß, sollte die evangelısche Kirche für folgendes eiıntre- dern auch der endgültigen Entscheidung über Verfas-
ten sungsaänderungen beteilıgt werden. Es sollte durch ıne
A) Anzustreben 1STt 1ne möglıchst breıte Diskussion dar- Volksabstimmung Gelegenheıt erhalten, sıch mI1t der Ver-
über, welche Verfassungsreformen angesichts der 7W1-
schenzeıtlichen Erfahrungen und als AÄAntwort auf künfti- fassung des (sesamtstaates iıdentitizıeren. Die

Kırche wırd sıch nıcht ın die Streitirage einzumiıschen
C Herausftorderungen 1N Betracht kommen (vgl. dazu haben, ob die Vorlage für 1nNe Volksabstimmung VO den
un $ ıne solche Diskussion dürfte geeıgnet se1n, dıe Gesetzgebungsorganen nach den Vorschrıiften für Vertas-
Integration aller Bürger 1ın den gesamtdeutschen sungsänderungen (Art GG) oder auf andere Weıse
Staat fördern; S1€e sollte demgemäafßs nıcht zuletzt Anfra-
CIl un: Erfahrungen Aaus dem Bereich der trüheren DD  n erarbeıten ISt. Wıchtig ISt; die durch dıe Neufassung des

Art 146 offengehaltene Möglıichkeıt nutzen, dıie
autnehmen. Dies erscheint wünschenswerter, als Volksabstimmung als konstitutiven Akt auszugestalten.die Dynamık des Eınıgungsprozesses und dıe Priorität

Es kann nıcht Sache der Kırche se1n, eınen vollständi-wirtschaftlicher Schwierigkeiten bisher begreiflicherweise
wen1g Spielraum ZUT Entwicklung eıner gemeınsamen CI Katalog aller Reformprobleme formulıeren, selbst
polıtıschen Kultur gelassen haben [ )as Zael, eınen WE s1e, w1€ dıe Stärkung des Föderalısmus, VO außer-
gewachsenen Verfassungskonsens nıcht gefahrden, ordentlicher Dringlichkeıit sınd. Von kirchlicher Seıite
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werden VOT allem dıe Anstöße autzunehmen se1n, dıe VO Vorschlag der EKI) „ln Verantwortung für die Schöp-
konziliaren Prozefß für Gerechtigkeıit, Frieden und tung schützt der Staat dıe natürlichen Grundlagen des
Bewahrung der Schöpfung USSCHANSCH sind. Aus dieser Lebens“ gefolgt werden?
Sıcht wiırd 1ne Dıiskussion insbesondere über tolgende Soll der verfassungsrechtlich gewährleistete Schutz des
Fragen ZZAU tühren Se1IN: ungeborenen und des behinderten Lebens durch das A4aUS-

Ist das Friedensgebot verfassungsrechtlich ın bestimmter drückliche Gebot esonderer Hılfen erganzt werden?
Weıse z konkretisıieren, wa durch eın Verbot der Her Bedarf eiınes ausdrücklichen verfassungsrechtlichen
stellung und Anwendung VO Massenvernichtungsmuit- Schutzes der Menschenwürde biogenetische Manı-
teln, durch Vorschritten über den Eınsatz der pulatıonen un entsprechender Einschränkung der Wıs-
Bundeswehr, durch strengere Regelungen für Rüstungs- senschafttsfreiheit?
exporte? Bedürten dıe Regelungen über Kriegsdienstver- Sollen Formen unmıttelbarer Beteiligung des Volkes
weıgerung und zıvilen Ersatzdienst eıner Überprüfung? der staatlıchen Wıllensbildung durch Volksbegehren und
Läfßt sıch die Verpflichtung Z Solidarität mıiıt den Volksentscheid eingeführt werden? Soll die Verfassung
Völkern Z Verfassungsgebot erheben? Ausländern das kommunale Wahlrecht gewahren?
Ist das iınnerstaatliıche Sozialstaatsgebot durch so7z1ale
Rechte auf Arbeitsförderung, Alterssiıcherung, Wohn- Es erscheint nıcht sachgerecht, durch eın Votum für

bestimmte Lösungen das Ergebnıis der notwendıgen Dis-
LAaUINVOISOTSC und autf Chancengleichheit 1mM Bildungswe- kussıon vorwegzunehmen. Dıie Kirche wırd davon ‚.Uu-
SC  =) konkretisıieren?
Wıe oll ıne StaatszıelbestimmungZSchutz der natur- yehen haben, da{fß iın diesen Fragen auch Christen mıt g-

ten Gründen unterschiedlicher Auffassung seın können.lıchen Lebensgrundlagen gefalst werden? Sollte nıcht dem

Neue Vieltalt und alte Konflikte
Die EK  E ach der Eingliederung der ostdeutschen Landeskirchen
Vom hıs Junı ım oberfränkischen Coburg dıe Freikirchen nıcht mitgerechnet) 1n der Bundesrepublik
erYstie Synode der jetzt z Leder gesamtdeuntschen EKD eLItwa iıne Miıllion über der der katholischen.
Rechtlich ıst die protestantische Kiırcheneinheit ın Deutsch- uch bei den beiden kırchlichen Zusammenschlüssenand vollzogen. Das gelebte Miteinander der TU EeSsSL- un innerhal der EK  S 1sSt die durch die deutsche Teilungostdeutschen Gliedkirchen, das jetzt die Stelle der
„besonderen Gemeinschaft“ der evangelıschen Kirchen In CIZWUNSCILIC Trennung inzwıschen wıeder aufgehoben

bzw. wiırd demnächst beseıitigt. So wurde die Irennungden beiden deutschen Staaten tratt, mufs sıch aber VYSL noch der Evangelıschen Kırche der Unıion in ıne West-entwickeln. Wıe die Gewichte zayıschen den verschiedenen
Strömungen IN der UCHL, größer gewordenen FKD AUS- reg10n für dıe Bundesrepublık und Westberlin und 1Ne€e

Ostregion für dıe ehemalıge DD  e wıeder rückgängıgarıert werden, ıst derzeit noch nıcht absehbar. An Kon- gemacht. WEe1 der dre1 ostdeutschen Landeskirchenfliktsto  ehlt jedenfalls nıcht, T01E nıcht 7uletzt der
Streıt dıe Miılıtärseelsorge zeıgt. (Sachsen und Thüringen), die bıs 1968 der Vereinigten

Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands
VK angehörten, werden der 1b dem[Dem Junı 1991 1st die Erwähnung in künftigen [)ar-

stellungen der Geschichte des deutschen Protestantismus Oktober wıeder angehören; der Beıitrıitt der mecklenbur-
yischen Landeskirche wırd vermutlich 1n 1absehbarer eıt1 Jahrhundert sıcher. An diesem Tag Al das Kır- erfolgen. Wiedervereint 1St seIlt Marz dieses Jahres auchchengesetz ın Kraft, durch das tast acht Monate nach dem

Beıtrıtt der DDR ZUr Bundesrepublık Deutschland die das Diakonische Werk, dem Jjetzt auch die Werke der OST-
deutschen Landeskirchen angehören. Die Gliedkir-evangelıschen Landeskirchen ın den Bundeslän-

dern der Evangelıschen Kırche In Deutschland eingeglıe- chen sınd inzwischen auch Mitglieder 1mM Gemeinschafts-
werk der Evangelischen Publizistik.dert wurden. Voraussetzung dafür Waltr die Zustimmung

der acht Gliedkirchen des 1969 1NSs Leben gerufenen
Evangelischen Kirchenbundes ın der trüheren DD die Es bleibt be1 der Grundordnung der
1mM Maäarz und Aprıl dieses Jahres erfolgte. Der FKD EK  €gehören Jetzt Gliedkirchen MIt Millionen Kaır-
chenmitglıedern A, davon ungefähr vier Mılliıonen 1ın den Den Startschufß tür die Wiıederherstellung der evangelı-

Gliedkirchen zwıschen ügen und dem Erzgebir- schen Kırcheneinheit hatte wenıge Monate nach der OfFF-
SC Damıt lıegt die Zahl der evangelıschen Christen (dıe NUNS der innerdeutschen Grenze die „Loccumer


